
Behördenweg Gemeindeamt bzw. Magistrat:

	E insichtnahme in die Pläne (Zustimmung des Eigentümers erforderlich)

	E insichtnahme in die Flächenwidmungspläne

	 Bodenbeschaffenheit (Grundwasserspiegel, etwaige Kontamination)

	A ufschließung des Grundstücks (Gas, Wasser, Kanal, Strom..)

	R egionale individuelle Bauvorschriften (Baulinie, Baumaterialien..)

	R ichtlinien bezüglich Landschaftsschutz und Ökologie

	 Bewilligung des Bauvorhabens (Baufirma/Architekt)

	A nzeige des Baubeginns (Baufirma/Architekt)

Behördenweg Finanzamt (rechtsanwalt/notar):

	 Vorschreibung und Bezahlung der Grunderwerbssteuer

	A usstellung der Unbedenklichkeitsbescheinigung

	G ebührenanzeige und Abgabenerklärung

Behördenweg Bezirksgericht:

	E insichtnahme im Grundbuch (eingetragenes Pfand, Wegerecht)

	A ntrag auf Einverleibung des Eigentumsrechtes

	 Bezahlung der Gebühren und Kosten an das Gericht

sonstige Behördenwege:

	A ntrag auf Genehmigung bei der Grundverkehrskommission

	E inleitung von Regenwasser in Grundwasser oder Flüsse beim Umweltamt

WOHNBAUFINANZIERUNG

BEHÖRDENWEGE BEIM KAUF EINES HAUSES/EINER EIGENTUMSWOHNUNG

Wir fördern besseres Bauen und Wohnen - von der Planung bis zur Realisierung.


